
Allgemeine Geschäftsbedingungen von weitergehen.ch
(Stand Januar 2021)

1. Geltungsbereich
Die hier definierten Geschäftsbedingungen beziehen sich auf das Angebot weitergehen.ch  für 
Selbstzahler.

2. Zeitlicher Rahmen
Vereinbarte Termine dauern in der Regel eine Stunde, davon entfallen 50 Minuten auf das 
Gespräch und 10 Minuten auf die Vor- und Nachbearbeitung.

3. Kosten
Die Tarife werden im Erstgespräch deklariert. Allfällige weitere Kosten oder Spesen werden vor 
deren Entstehung mit dem Klienten individuell abgesprochen.

4. Rechnungsstellung
Die Dienstleistungen werden in der Regel alle zwei Monate abgerechnet und mit einer Fälligkeit 
von 30 Tagen dem Klienten per Briefpost in Rechnung gestellt.

5. Verpasste Termine
Termine, welche aufgrund von Abwesenheit (aufsuchend) oder Nichterscheinens (Praxis) der 
Klienten nicht wahrgenommen werden können, werden mit CHF 60.- in Rechnung gestellt 
sofern der Termin nicht mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt wurde.

6. Vertretung
Eine Stellvertretung bei Abwesenheit oder Verhinderung meinerseits ist nicht vorgesehen.

7. Datenschutz und Ethik
Im Rahmen von weitergehen.ch unterstehen wir der Schweigepflicht. Ohne ausdrückliche, in 
der Regel schriftliche Erlaubnis des Klienten, werden keine Informationen an Drittpersonen 
erteilt. Die Involvierung von Drittpersonen geschieht ausschliesslich auf Wunsch des Klienten 
und wenn immer möglich in dessen Beisein.
Für ethische Fragestellungen gilt der Ethik-Codex der European Association for Transactional 
Analysis (EATA).

8. Dauer der Zusammenarbeit
Die Dauer der Zusammenarbeit ergibt sich aus dem Auftrag. Verlauf und Bedarf werden 
während des Verlaufs gemeinsam evaluiert und die Weiterführung abgesprochen.
 
9. Beenden der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit wird beendet, wenn das definierte Ziel erreicht ist. Die Klienten können 
die Zusammenarbeit jederzeit beenden. Bei vorzeitiger Beendung durch den Klienten ist ein 
abschliessendes Gespräch erwünscht.
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